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Sitzung vom  03. Juni 2014  

Beschl. Nr. 2014-136 

A1.1.5 Wahlbüro, Urnen- und Auszähldienst 
Festsetzung der Anzahl der Wahlbüromitglieder. Antrag an den Gemeinderat 

 
 
Ausgangslage 
 
Nach der Wahl der Gemeindebehörden ist auch das Wahlbüro für die Amtsdauer 2014 -2018 
neu zu bestellen. Gemäss § 108 Ziff. 5 Gemeindegesetz (GG), § 14 Abs. 2 des Gesetzes 
über die politischen Rechte (GPR) und Art. 33 Ziff. 4 der Gemeindeordnung (GO) legt der 
Gemeinderat die Anzahl der Mitglieder des Wahlbüros fest. Die Wahl erfolgt gemäss Art. 45 
lit. b. Ziff. 9 GO durch den Stadtrat (Wahlvorsteherschaft). 
 
Bereits für die letzte Amtsperiode wurde die Bandbreite der Wahlbüromitglieder auf 
75 – 90 Personen festgelegt. Es hat sich gezeigt, dass diese Anzahl an Wahlbüromitgliedern 
für die während der Amtsperiode anfallenden Wahlen und Abstimmungen (insbesondere bei 
Proporzwahlen für Gemeinde-, Kantons- sowie Nationalrat) nötig ist. Aus diesem Grund soll 
diese Bandbreite auch für künftige Neubestellungen in den Wahljahren beibehalten werden. 
 
Ebenfalls bewährt hat sich die Festlegung einer Bandbreite von Personen, da es während 
der Amtsdauer Austritte, z.B. wegen Wegzug aus der Gemeinde, gibt. Andererseits melden 
sich auch immer wieder Freiwillige, welche Interesse an einer Tätigkeit im Wahlbüro haben. 
 
Der Gemeinderat wird gebeten, dieses Geschäft noch vor der Sommerpause an seiner 
Sitzung vom 2. Juli 2014 zu behandeln. 
 
Auf Antrag des Stadtpräsidenten fasst der Stadtrat gestützt auf § 108 Ziff. 5 Gemeinde 
gesetz, § 14 Abs. 2 des Gesetzes über die politischen Rechte und Art. 33 Ziff. 4 sowie Art. 
45 lit. b. Ziff. 9 der Gemeindeordnung der Stadt Adliswil folgenden 
 
 

Beschluss: 

1 Dem Gemeinderat werden folgende Anträge unterbreitet: 
 
1.1 Die Anzahl der Wahlbüromitglieder wird auf 75 – 90 Personen festgelegt. 
 
1.2 Der Stadtrat wird beauftragt, die nötige Anzahl Personen innerhalb der o.g. 

Bandbreite für das Wahlbüro zu bestimmen und zu wählen. 
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2 Mitteilung durch Protokollauszug an: 
 
2.1 Gemeinderat 
2.2 Stadtrat 
2.3 Leiterin Stab Verwaltungsleitung 
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